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Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Stephanshausen

Kdstenverqleich {Baukosien)

In der nachfolgenden Tabelle sind dje Baukosten zu den vofgelegten Angeboten

sowie die KosLnschätzung des Fachbereichs Bauen-Pianen-Umweli anhand von

Kostenrichtwerten verglelchend gegenübergestellt Bei der Kostenschätzung des

Fachbereichs IV wurdJ als Mittelwert a!s 5 Referenzobjekten eln durchschnjttl icher
Klndergarten mit 342 m' Nulzfläche zugrundegelegt

Die Baukosien (Kostengruppen 3 und 4) umfassen die Gebäudeherslellungskosten
Die Gesamtbaükosten lKostengruppen 1 bis 7) enthalien sämtliche Ba-ukosten wie

z.B. Baunebenkosten iPlanungskosten, Ge nehm igu ngsg ebü hren ), Außenanlagen'
Ausstatiunq etc.

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass der ASB mit 974 000 € Gesamtbaukosten zwar

die höheren Gesamtbaukosten gegenÜber der AWO anbietet, jedoch hinsichtlich der

in Oen Orei ietzten Zeilen der Taoelle aufgefi]hrten vergleichbaren. Baukosten in €/m'

t trtttta"n" (ASB 24 %-Punkte gÜnstigör)' €/m' Rauminhalt .(ASB 19 %-Punkte
gü""tig.ti und €/m' BruttogrunOftacne lASe 27 %-Punkte günsiiger) zu deutlich

niedrioeren Baukosten als die AWO kommt

Die Kostendifierenz ist umso bemerkenswerter ' da d'e AWO iür ihte

ko"t"ni"hat ung einen niedrigen bis mittleren Ausbaustandart zugrundegelegt hat'

wohinqegen der ASB einen hohen Ausbaustandart anbietet'

Eine weitere Kostenreduzierung ist durch den Eigenanteil d9s AS! ln Höhe von

30.000 € zu verzeichnen, was in der Tabelle noch nicht berücksichtigt isl

,Kostenverqleich (6ewirtschaft ungskosten)

In der nachfolgenden Täbelle sind die Bewirtschaftungskosten zu den vorgelegten

A n o e b o t e n s o w i e z u d e n D e r e i t s i n s t ä d i i s c h e r T r ä g e r s c h a f t b e t r i e b e n e n
xinä"rt"outttatt"n Blaubachstraße und Danziger Straße vergleichend
gegenüb;rgestellt.
öu'Jiu iini"ntung"n uoterschiedLiche Größe aufweisen (ASB 620-m'.NF' 45 Plätze'

ä-oruooio I  AWo:22 m' �NF 45 Plätze.  2-gruppig/  B laLbachst raße 480 r r 'NF b is

Sd piäträ, 4-gruppig / Danziger Str' 440 'n'NF, bis 95 Plätze 4-gruppig) werden

"Lht "ui' oiJ janrlicrren G-esamtkosten sondern, um die vergleichbarkeit zu

öu*äftrf"i.t"n, juch die Xosten je m' Nutzfläche (NF) bzw je Betreuungsplatz
ausqewiesen.

AWO

Nutzfläche 342 m' 100 % 620 m' '181% 522 m' 152 "/"

Bruttorauminhalt '1.850 m' 100 % 2.S56 m3 160 % 2.700 m' 146 "/"

Br uttogrundfläche 5 U 5  m ' 100 % 915 m' 181 % 645 m' 128  %

Baukosten  (KG 3  u .4 ) 570.000 € 100 a/" 725.000 C 12t  % 593.000 € 104 yo

Gesamtbaukosten 819.000 € 104'/o 974.000 € 119 % 819.000 € 100 "/"

Euro/Nutzfläche 1.670 €lm' 100 % '1 .168 €/m' 7 A % 1.569 €/ßr' 9 4 %

Euro/Bruttorauminhalt 300 €/m3 100  % 245 €tm3 82% 303 €/m' 101 %

Euro/Bruttogrundf läche 1.080 €fm'� 100 % 792 €lm' 7 3 % 1.270 €lm' 100 %
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Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Stephanshausen

Der Tabelle llegt fÜr
Haushaltsjahres 2004
vorgelegten Zahlen
verwenoel.

die städtischen Einrichtungen das Rechnungsergebnis des

zuqrunde. Für den ASB und dle AWO wurden die jeweiligen

aus-.cler Entwurfsplanung und dem Wirtschaftsplanenlwuf

Die Bewirtschaftungskosten enthalten ciie Abschreibung (AfA) nicht jedoch die Zins-

und Tilgu ngsleistu ngen.

A u s d e r T a b e l l e i s t e r s i c h t l i c h , d a s s d i e P e r s o n a l k o s t e n . i e K i n d b e i d e r A W O e t w a
iä" Xätt"" J"t städtischen Einrichtungen entsprechen' während-der ASB etwas

noher tiegt. Die höheren Kosten beim ASB sind durch die höhere Stellenbesetzung

Jer "inänen Gruppen und die zusätzliche 0,25 VZ-stelle für die Mittagsversorgung

zu erklären. Filr die Mittagsversorgung hat die AWO keine Personalstellenanteile

;;;;;;"" Sowohl die Awo ati auch der ASB liegen mit ihrer Personalaus-

iirtir"g J"tfl"n über den Mindestvoraussetzungen der einschlägigen verordnung

der Tageseinrichtungen für Kinder.
Die hohen Sach- und Betriebskosten der städtischen
begründet, dass erhebliche Mittel für Abschreibungen
s lnd .

Einrichtunqen sind dadurch
und Zinsin berücksichtlgt

Danziger
Str.

Betreute Kinder 76 BO

Nutzfläche (m') 480 440 620 522

Vollzeitstellen 6,47 6,9 4,83

Wochenstunden 249 265 200 1 8 6

Personalkosten (€) 298.000 300.600 196.400 172.200

Personatkosten €/Kind 3.921 3.758 4.364 3.826

Personalkosten €A/ollzeitstelle 46 .059 43.565 37.842

Personalkosten €/VVochenstunde 1. '197 982 926

Beikäge (€) 84.780 91.467 80.700 80.700

Beilräge €/Kind 1 . 1 1 5 1.143 1.793 1.793

Zuschüsse (€) 9.400 12,066 14.571 14.57'l

zuschuss €/Kind 124 150 324 324

sach- rr Betriebskosten (€) 45.828 45.714 25.134 37.440

572 559 832Sach- u. Betriebskosten €/Kind 603

Sach- u. Betriebskosten €/m'�NF 95 104 72

cebäudereinigung (€) 26.500 21.300 6.600 15.000

Gebäudereinigung €/m'� NF 55 4B 1 1 29

Verwaltung (€) 11 .200 11.250 9.500 9.430

Verwaltung gKind 147 141 2 1 1 210

Jährlicher Fehlbedarf (€) 298.000 279.000 138.760 138.800

Fehlbedarf €/Kind 3.921 3.488 3.083 3.084

Fehlbedad €/m".NF 621 634 224 266
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Die Differenz zwlschen den Elternbeiträgen der siädt. Elnrichtungen und der AWO
bzw. des ASB is t  ! .a .  dadurch begrÜndet '  dass be i  den s tädt  E inr ichtungen das
Rechnungsefgebnis 2004 (aktuelle GebÜhrensatzung) zugrundegelegt wurde'
während bei den frelen Trägern berelts die neue Gebührensatzung (ab 2006)

Berückslchtigung fand. Weiterhin wurde bei AWO und ASB eine Vollauslastung
zugrundegelägt, während bei den städtischen Einrichtung die tatsächlichen Beiträge

aufgeführt sind.
Bei;r Verqleich der Personalkosten je Wochenstunde wird deutlich, dass sowohl

ASB (-16;/") als auch AWO (- 21%) unter den siädtischen Personalkosten lregen'
Dies ist daraus zu erklären, dass die freien Träger njcht auf dle Tarlfe des

oftlntti"f,"n Dienstes (BAT/TVöD) festgelegt sind sondern sich nach eigenen Tarifen

richten können.
g;i; Vergteicn der Sach-.und Betriebskosten liegt der ASB sowohl-beim Vergleich je

m1 Nutzfläche als auch beim Vergleich je Klnd deutlich unter dem Angebot der AWo
und den städtischen Einrichtungen Beim ASB ist das günstige Kosienverhältnis zur

Nutzfläche besonders bemerkenswert.
Das gleiche günstige Ergebnis ist zu Gunsten des ASB auch bei den

Rei'r igL ngsh osten festzuqtellen.
Die Värwältungskosten sind bei der AWO und beim ASB etwa gleich hoch und liegen

deutlich über den Kosten der städtischen Einrichtungen'
Der jährliche Gesamtfehlbedarf je Kind llegt troiz höherem Personalatrfwand der
ii"i"i frag"|. sowohl bei der ÄWO als auch beim ASB unter den städtischen
Einrichtungin wobei der ASB trotz des höheren Personaleinsatzes die niedrigsten
Kosten erzieli.
Deutlicher wird der Kostenunterschied noch beim Vergleich nach der Nutzfläche der
Einrichtung wo beide freien Träger erheblich unter den städtischen Einrichtungen
lieoen.

Die Awo und der ASB liegen
deckenden Jahresfehlbedarfs sehr

hinsichtlich des von der Stadt Geisenheim zu
nahe beieinander.

oan oer  ü

Bis auf 40 €, die im Hinblick auf die Gesamtsumme vernachlässigt werden kölnen'

liegen beide Angebote gleich.
Üniur s"rü"t .iJntigung- der Finanzierungskosten llegt das Angebot des ASB um

7.060 € über dem ä"r ÄWo was durch dle höheren lnvestitionskosten zum Neubau

der Einrichtung begründet ist.
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Sachverhalt:

Bei def Wertung ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Angebot des ASB eine

Äonut" A"tr"ru"ng.qualität beinhaltet, da sowohl eine höhere Personalbesetzung

angeboten wurdeils auch eine größere Betreuungsfläche vorgesehen lsL

Zu berüiksichtigen ist auch, dass der ASB bereits mehrere Einrichtungen mrt

J,g"n"iiinan.iäru"g errichtet hat und das deutlich umfassendere Raumprogramm

mite inerausoefe i l terenundarcn| tekton ischansprechenderemGebäudep|anung
anbietet.

Hierbei ist in die Bewertung aucn einzubeziehen, dass für das Entwurfskonzept ein

hoher Ausbaustandart zugrundegelegt wurde während.das Angebot der AWO auf

einem niedrigen bis mittleren Ausbaustandart basiert'
fr4iiJ"n O"r"lir realisierten Einrichtungen sowie weiteren in Vorbereitung be1ndlichen

üi'"i,i*1"-gi"1iättä; nat Jer nss bäreits unter Beweis gestellt' dass auch die
Lrui"c'nn"i""n" Realisierung kurzfristig, gÜnstig und mit hoher Qualität gewährleistet

werden Kann.
ö;;;;;sB vorgesehene Bauart unter Verwendung von Fertigteilen lassen eine

il;"; k;"1;";d"rheit und eine deutlich kÜrzere Bauzeit eruarten als dies bei

einem konventionellen Massivbau der Fall ist'
öi;; ;;il ;r;;, dass die Bezussfertiskeit des AsB-Kjndergartens bereits zum

nächsten kindergartenjahr (Herbst 2006) denkbar wäre

Die Übernahme des vorhandenen Personals wurde vom ASB in Aussicht gestellt '

*äi"ö"ö"" Ji" ÄWo.inu öffentliche Ausschreibung für die stellenbesetz ung

voroeJeh]en hat. Aus pädagogischen Griinden wäre eine .Weiterführung 
der

ä#;i;ö' 'iit' oi,t, i"n 
- 
Ri'io"'n vertrauten und eingespielten Personal zu

bevorzugen.

Da die genannten Bewertungsfaktoren nicht iri Euro'Beträgen zu beziffern

Ii"ali"tii, olä 
-i"rscheidung-zwischen 

den anbietenden Trägern nicht nur der

Ä;;il;6;;*ndern auch-die damit verbundene Leistung einzubeziehen'

Zur abschließenden Entscheidungsfindung wird daher eTpfgllgn die Angebote der

ilid;;;ää;r-ä""i"niigung där bereii! betriebenen Einrichtungen anzunehmen

u*1o.uoiött t"ure Eindrücke vom Leistungsangebot zu sammeln
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.Zu saniin enfassu ilg

Aus der nachfolgenden Übersicht isi efkennbar, dass dle Varianten 1 bis 5 zum Tejl

O"rtticn n,;net"' Bewirtschaftungskosten bewirken als die Betrelbermodelle der

Variante 6.

Variante 1:
Neubau dei Kindertaoesstätte durch Stadt Geisenheim mit kirchlicher Träqerschaft

Neub Kindert stätte d
kirbhlicher Träoerschaft

Variante 6:
Neubau. Träoersc
übernommen.

der Kindertaund

AWO. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rheingau-Taunus e V'

ASB, Arbeiter Samariter Bund, Landesverband Hessen

Diese Kostendifferenz wlrd umso deutlicher wenn man bedenkt' dass den

Angeboten der beiden Betreibermodelle eine höhere Personalbesetzung



@RLAGE NR.-Jg5- sErE2A

Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Stephanshausen

zugrundeliegt als dies bei der vergleichenden Gegenüberstellung der Varianien I bis

5 der  Fal l  is t .

WürdemandiePersona|kostenderAWounddesAsBzumVerg|e ichebenfa l |Sauf
iZ+,is Wo"tten"tunden beziehen, wären die Kosten bei der AWo um wertere ca

iö.ööö L'". "i"oiiger. Beim ASB ergäbe sich sogar eine Reduzierung um über

25.000 ELro p.a.

Die Vorteile der Betreiber-Angebote gemäß der Variante 6 sind nachfolgend

stichpunktartig aufgefÜhrt:
' 1 .

2.

3 .

4.

5 .

6.

7.

8.

Langfristige Finanzierung über den Verwaltungshaush^alt ohne kurzfristige

ääiätii"f"frng uon lnvestii ionsmitteln (veranschlagte 819 000 € Neubaukosten-

können abglsetzt werden). Lediglich die Tilgungsleistungen wercen rm

Vermögenshaushalt veranschlagt.

Entlastunq.des kommunalen Haushaltes' da Erlöse aus den Grundstücks- und

lmmobilie-nverkäufen in Höhe von ca. 679 000 Euro zur schuldentllgung

verwendet werden können.

Bereitstellung eines überdurchschnittl ichen, umfassenden und zukunfts-

ähioun oaoäqoqi""hen Angebotes als Ganztageseinrichtung durch einen

erfa-hrenen unä professionellen Träger mit guten Referenzen

Durch die Bereitstellung einer Kommunalbürgschaft kann die Finanzierung der

Einrichtung durch den Betreiber zu Kommunalkreditkonditionen enolgen

Verküzte Bauzeit und günstigere Baupreise' da freie Träger nicht an die

üi""iil"ü Ä"m"t "n veigaoJvorscnrinän gebunden sind und somit neben

türz"ien nu""cnr"ibungsiristen auch Nachverhandlungen mit den Bietern

möglich sind.

Die Abrechnung auf der Grundlage eines Wirischaftsplanes mit dem freien

Träger bietet eine vollständige Köstenhansparenz'

Die Stadt Geisenheim wird weitestgehend von veMaltungsorganisatorischen
Ä;fr";;J;;"; für den Betrieb del Kindertagesstätte entlastet'.da dies in

iriäil!äüäil"f w"ise-Jurcn oen Träser erfolsi der aursrund der vielzahl der
zu bewirtschaftenden Einrichtungen über einen hohen Grad an Enanrung

verfügt und Einsparungsmöutichkeiten nutzen kann

Die Übernahme des vorhandenen Kindergartenpersonals wird, durch den

rr"l"n irao"t (ASB) in Aussicht gestellt Da aie Angestelltenverträge nicht auf

;;;ä;;i;.; ;;; BAr/rvöD-seschlossen werden, besteht eine weitere

Einsparmögl(l keit hinsichtlich der Lohnkosten'

Die Landeszuschüsse filr Einrichtungen unter freier Trägerschaft sind um

1OO% höher als die unter städtischer Trägerschaft

Wochenstunden/Kind

10 .
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Auforund der Neubauqebiete sowie der noch verfÜgbaren BaulÜcken ist zu erwarten'

aä.'" äi" ri"*"Ä""r'."i l von Stephanshausen in den nächsten Jahren von ca 1000

"ri"" 
-r.ioo 

*""nsen wird, was die Betriebssichefheit des Kindergartens für die

Zukunlt erhöhen dÜrfte.
Eine überdurchschnittl iche Qualität der Räumlichkeiten
oädaqoqischen Konlept eröffnen die l\ '4öglichkeit dasc
kinde-r äoderer Geme nden nachgefragt werden können

lrn Hlnbl ck auf die hohen speziellen raumspezifischen Anforderungen erner

Kindertagesstaite nach den heutigen und künftigen pädagog sche.n An{orderungen'

ist es bei keinem cier beiden vorliegenden Entwurfskonzepte möglich das Gebäude

Ält- ""' i i"iü"r"", Aufwand auf iine noch nicht näher bestimmbafe kÜnitige

multifunktionale Nutzung (z B Altenwohnheim) auszurichten'O"" 
A""rng.k"-.pt e-rmöglicht es allerdings, dass d^er Y:h|z. 

weckr:YT durch eine

separate Eischließung und getrenni zugeordnete Sanitärräume auch von orts-

^nla.rio"n Vereinen-außerhälb der Kindergarlenbetriebszeiien genutzt werden

kann.
ou ii" I 'ftu Schule neben den Kindergartenkindern derzeit.nur einmal wöchentlich

ibends von den Turnerfrauen genutzt iiro, bestehi die MöglLchkeit drese Nutzung in

äie neue Kindertagesstätte zu terlegen und ',Alte Schule" zu veräußern'

sowie ein zukunftsfähiges
auch BetreuungsPlätze für

Mi tDatumvom01.09 '2005is tdasÖPP-Besch|eunigungsgesetzer |assenworden
und am 08.09.2005 i1 Kraft getreten

Eine Anwendung dieser Vorschriften findet jedoch. nur statt .wenn.der 
jeweilige

ö;;;l l";;",1-i; sinn" der SS 2 der vergabeverordnung (vgv) erreicht wird' also

ein europaweites Ausschreibungsverfahren erforderlich ist

Gemäß S 2 VgV beträgt der Schwellenwert für Bauaufträge 5 Mill ionen Euro'

G e m ä ß e i n e r S t u d i e d e s D e u t s c h e n I n s t i t u t s f ü r U r b a n i s t j k ( D i f U ) W e r d e n b e i
äit"n"n Fee-Rroletten derzeit durchschnittl ich Investitionssummen in der

Größenordnung von 13-16 Mio. Euro je Projekt erreicht
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veranschlagen.
Die sonstigen Kosten
veranschlagen

zum Betrieb der Einrichtung sind im Verwaltungshaushalt zu

Finanzie l le  Auswirkungen:

Die im Haushalt veranschlagten l"4ittel fÜr den Neubau des Kindergartens In

stupt'un"f]uu."n in Hc;he vön 769.000,-- Euro (Baukosten) sowie 50 000'- Euro

(Möblierung) werden abgesetzt

Gemäß deü abzuschließenden Betreibervertrag sowie dem entsprechenden

Wirtschaftsptan sind im Haushalt die vertragllch zu vereinbarenden

ä"*itt""nuäung"fosten (incl. Zins- und Tilgungsleistungen) füf den Kindergarten-

neubau im Haushaltsplan 7u veranschlagen'

Die Zins- und Tilgungsleistungen ergeben eine jährlLche -Annuität jn Höhe von

ää.ooo E"," insai izw. c+.dlo Euio (AWo) Da die, Tilgung-sleistunsen das
V"rtogun d;r Stadt verändern, sind diese im Vermögenshaushalt zu

Die Erlöse aus den in der Anlage 1 aufgeführten lmmobilienverkäufen in Höhe von

va. 679.000 Euro werden zur Schuldentilgung verwendet

Nach Ablauf des Betreibervenrages (in 33 Jahren) wird die.stadt Geisenheim

Eio"ntil.", der Einrichtu!]g, so däss die im Bewirtschaftungsplan ausgewiesenen

Zi;s- und Tilgungsleistungen entfallen
Die Gesamtüewirlschaftü;gskosten reduzieren sich ab diesem Zeitpunkt um diesen

Betrag.

D a ' d i e s t a d t G e i s e n h e i m m i t d e m A b s c h l u s s d e s B e t r e i b e r v e r t r a g e s e i n e
v"rorii"nt,.rnq einqeht, die wirtschafflich einer Kreditaufnahme gleichkommt ist

ö#ß S iöä n-oö oie cenenmigung der Kommunalaufsichtsbehörde einzuholen'
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Beschlussvorschlaq für den Maqistrat:

Der [,4agistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversam mlu ng folgenden Beschluss zu

fassen:

Der Neubau, die Finanzierung sowle der Betrieb der zweLgruppigen neuen

Kindertagesstätte in Stephanshausen ist än

den ASB, Arbeiter-Samariter-Bund / die AWO ArbeiteMohlfahrt

auf der Grundlage des vorliegenden Betreibervertragsentwurfs zu übertragen'

oer getreioerveftrag ist endzuverhandeln und vorab der Kommunalaufsichtsbehörde
zur Genehmigung vorzulegen

Die im Haushaltsplan veranscnlagten Mittel zum Neubau ̂eines ^2-gruppigen
KinO"isutt"n" in ötephanshausen in Höhe von insgesamt 819000 Euro slnd

abzusetzen.
irn1i"*"liung"nuushalt sind ab dem Haushaltsjahr 2006 Mittel fürden Betrieb einer

2-gluppigen kindertagesstätte gemäß dem vorliegenden .Musterbewirtschaftungs-
prJn-'lJä""n"n. öie TilguÄgsleistungen slnd im Vermögenshaushalt zu

veranschlagen.

Die beiden städtischen ,wohnbaugrundstÜcke im Geltungsbereich des Bebauun9s-

Jfun"" ,u"t"t dem Hallgarten" si;d nach Herstellung der Erschließung zeitnah zu

veräußern.
Die beiden städtischen Wohnbaugrundstücke im Geltungsbereich ^des Bebauungs-

o t , n " " i u " n q * i " " . ] ' s i n d n a c h L ö S c h U n g d e s b i s 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 g r u n d b u c h l i c h
ä."i"t "riun .Wi"O"rkaufsrechtes mit Wertausgleich" zu veräußern'

ü;' 't"ö;;;ffi i;; ;;r neuen Kindeiasesstätte ist darÜber 
-hinaus 

das

Änwesen-Ratnausstraße 16 (vorh. Kindergarten-) und das Anwesen Schulgraben 2

(Alte Schule) zu veräußern

Die Veräußerungserlöse sind zur Schuldentilgung zu verwenoen'

Beratungs- und Abstimmungsergebnls:

:lt. Beschlussvorschlag E*"!^t]9. ...
i lr-slimmcn i Nein-stimmen Enthaltungen

| :------ ' ' ' --- - t--* ---------- -

:Kenntnisnahme

Sitzung am

It. Beschlussvorschlag mit Zusdtz (siehe Anlage)

abweichender Beschluss {siehe Anlage)

imit der Bitte um Kenntnisnahme / weit"'" V"lunlT:-:lg............--.........-.......,..

Filr die Richtigkeit:

mit der Bitte um Kenntnisnahme / weitere Veranlassung
zurück an FB

Kopie an FB


